
    

    

  

  
  

 

 

  
 

  

  

Deutscher Bundestag Drucksache 19/17153 

19. Wahlperiode 12.02.2020 

Beschlussempfehlung 

des Petitionsausschusses (2. Ausschuss) 

– Sammelübersicht 496 zu Petitionen – 

Der Bundestag wolle beschließen, 

die in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltenen Beschlussempfehlungen 
des Petitionsausschusses zu Petitionen anzunehmen. 

Berlin, den 12. Februar 2020 

Der Petitionsausschuss 

Marian Wendt 
Vorsitzender 



   

  

   

        

  

            
          

    
     

 
 

 
  

  
  

   
 

 
 

        

  

  
           

 
    

 
 

 
  

  
  

   
 

 
 

        

        

Drucksache 19/17153 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

S a m m e l ü b e r s i c h t 496 

über die vom Petitionsausschuss behandelten Petitionen 

– Beschlüsse vom 12. Februar 2020 (Protokoll Nr. 19/56) – 

Beschlussempfehlung 1 

1. Die Petition der Bundesregierung – dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales – als 
Material zu überweisen, soweit es um die im Koalitionsvertrag verabredete Einschränkung 
der befristeten Beschäftigung geht, 

2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen 
der Eingabe 

Wohnsitz 
des Einsenders 

Inhalt der Eingabe 
Zuständige 

oberste 
Bundesbehörde 

1 Pet 4-19-11-8033-
002994 

38723 Seesen Arbeitszeit BMAS 

Beschlussempfehlung 2 

Die Petitionen 
a) der Bundesregierung – dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – zu 

überweisen, 
b) dem Europäischen Parlament zuzuleiten 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen 
der Eingabe 

Wohnsitz 
des Einsenders 

Inhalt der Eingabe 
Zuständige 

oberste 
Bundesbehörde 

2 

3 

Pet 1-18-09-2263-
046874 

Pet 1-19-09-2263-
002257 

94065 Waldkirchen 

99098 Erfurt 

Internet 

Internet 

BMWi 

BMWi 



   

  

             
        

          
    

    

   
  

 
 

  

 
 

 
  

 
  

    

     

 
 

 
  

 
  

     
  

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 3 – Drucksache 19/17153 

Beschlussempfehlung 3 

1. Die Petitionen der Bundesregierung – dem Bundesministerium der Finanzen – zu 
überweisen, soweit das Ehrenamt entbürokratisiert, bürgerschaftliches und ehren-
amtliches Engagement besser gefördert und digitale Kompetenzen gestärkt sowie 
das Gemeinnützigkeitsrecht verbessert werden sollen, 

2. die Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 

Inhalt der Eingabe 
Zuständige 

oberste 
Bundesbehörde 

Einkommensteuer BMF 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen 
der Eingabe 

Wohnsitz 
des Einsenders 

4 

5 

Pet 2-19-08-6110-
003218 

Pet 2-19-08-6110-
007291 

33816 Leopoldshöhe 

56370 Wasenbach 

Lfd. Aktenzeichen Wohnsitz 
Nr. der Eingabe des Einsenders 

6 Pet 2-19-08-6110- 45475 Mülheim 
023005 an der Ruhr 
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